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Resolution der Generalversammlung, verabschiedet am 9. Dezember 2015 [aufgrund des Berichts des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss) (A/70/493)] 70/80.  Unterstützung von Antiminenprogrammen    Die Generalversammlung,  unter Hinweis auf ihre Resolution 68/72 vom 11. Dezember 2013 und alle ihre frühe-ren Resolutionen über die Unterstützung von Minenräummaßnahmen und die Unterstüt-zung von Antiminenprogrammen, die alle ohne Abstimmung verabschiedet wurden,  sowie unter Hinweis 
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diese Dienste allen zur Verfügung zu stellen, ungeachtet des Geschlechts, des Alters oder 
des sozioökonomischen Status; 

 11. legt den zuständigen Einrichtungen der Vereinten Nationen, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und anderen Einrichtungen mit Fachwissen in diesen Angelegenhei-
ten nahe, den betroffenen Ländern Kapazitätsaufbauhilfe bereitzustellen, damit sie die Op-
ferhilfe in ihre nationalen Politikrahmen über Gesundheitsversorgung, soziale Dienste und 
behinderteninklusive Entwicklung integrieren; 

 12. betont, wie wichtig es ist, bei Antiminenprogrammen zusammenzuarbeiten und 
sich abzustimmen und nach Bedarf vorhandene Mittel zu diesem Zweck bereitzustellen, 
weist nachdrücklich auf die Hauptverantwortung der nationalen Behörden in dieser Hin-
sicht hin und betont außerdem, dass den Vereinten Nationen, namentlich dem Dienst der 
Vereinten Nationen für Antiminenprogramme, der die Antiminenaktionen innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen koordiniert, und den sonstigen zuständigen Organisatio-
nen dabei eine unterstützende Rolle zukommt; 

 13. erkennt an, wie wichtig es ist, Antiminenprogramme gegebenenfalls in Waf-
fenruhevereinbarungen und Friedensabkommen sowie in den Mandaten von Friedenssiche-
rungseinsätzen und besonderen politischen Missionen ausdrücklich zu erwähnen, da sie in 
Postkonfliktsituationen als Maßnahmen der Friedenskonsolidierung und der Vertrauensbil-
dung zwischen den beteiligten Parteien dienen können; 

 14. ermutigt die Vereinten Nationen, auch künftig Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Koordinierung, Effizienz, Transparenz und Rechenschaftspflicht zu erhöhen, insbeson-
dere durch die Umsetzung der Strategie der Vereinten Nationen für Antiminenprogramme 
2013-2018; 

 15. ermutigt diejenigen Staaten und Organisationen, die dazu in der Lage sind, die 
Maßnahmen aller zuständigen Akteure zu unterstützen, die darauf abzielen, die Schnellreak-
tionskapazitäten in humanitären Notlagen sowie die Transparenz und Rechenschaftspflicht 
zu verbessern; 

 16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundsieb-
zigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution und über die Wei-
terverfolgung früherer Resolutionen über die Unterstützung von Minenräummaßnahmen 
und Antiminenprogrammen vorzulegen; 

 17. beschließt, den Punkt „Unterstützung von Antiminenprogrammen“ in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer zweiundsiebzigsten Tagung aufzunehmen. 

70. Plenarsitzung 
9. Dezember 2015 
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